
0-1/03 '96 12:Ull 

Ar1: 
To: 

Von: 
Fr an: 

Inhc:dt: 
�fe�rence: 

Cbtl.lm: 
Date; 

LNIVffiSIIATS-� 
SQ-M3..Z 

1150 Wien, Auf deI Sdnelz 6 
Telephon 982 26 61 

Telefox 982 26 61 131 

TELEFAX 
,�.< :,. ' . ... '.� ;.':��C. '! � ,(�. / / 

Universitiitsdirektion der Uni wien
' ). "·.L· .... /�" .. r. { / ,y t (;{it� 
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4,3,1996 Zeit: --�--------- Tirre: 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Beiliegend die Stellungnahme der Institutskonferenz zum Entwurf 
des Bundesgesetzes über di Abgeltung von Lehr- und PrUfungstätigkeiten 
an Hochschulen vom 26.2.1996. 

Mit freundlichen Grüßen 

�nn Sie nicht .� • •  Seiten erhalten hoben, 
(das Deckblatt eingeschlossen) rufen Sie bitte: 

�teII.�en 43 222 982 26 61 

lf you have not �eceived . • • • .  pages 
(including coveI page) please coll: 

Aust�ia/Vienna 43 222 982 26 61 
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Institut für Sportwissenschaften 
der Universität Wien 

OEIS�I 

1 

1150 Wien, Auf der Schmelz 6 
Telephon 982 26 61 - 65 Wien, am 4. März 1996 

An die 
Universitätsdirektion 
der Universität Wien 

Dr. Karl Lueger-Ring 1 
1010 Wien 

Stellungnahme der Institutskonferenz/Studienkommission 
am Institut für Sportwissenschaften der Universität Wien 

zum Entwurf des Bundesgesetzes über die Abgeltung von Lehr­
und Prüfungstätigkeiten an Hochschulen vom 26. Februar 1996 

Die Institutskonferenz des Institutes für 
Sportwissenschaften der Universität Wien schließt sich den 
Argumenten des Mittelbaus des Institutes an. 

Darüberhinau5 weist die Institutskonferenz des Institutes für 
Sportwissenschaften auf die besondere Situation des Institutes 
bezüglich externer Lehrbeauftragter bzw. Lehrbeauftragter 
anderer Universitäten und Fakultäten hin, die zur Erfüllung des 
Studienplanes unumgänglich notwendig sind. 

Die Institutskonferenz des Institutes für SportwissenSChaften 
ersucht diese Gegebenheiten in die weiteren Verhandlungen 
miteinzubeziehen. Bei Beschlußfassung des vorliegenden 
Gesetze.stextes sieht sich das Institut für Sportwissenschaften 
außer Stande, die für den Studienbetrieb erforderlichen 
Maßnahmen aufrecht zu erhalten. 

Die Institutsko 
des 

Uni ehl 
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